
 

 

Hinweise zur Batterieentsorgung 

Das Batteriegesetz (BattG) regelt das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die 
umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren. Verbraucher haben darauf 
zu achten, dass die Entsorgung von Batterien und Akkus nicht über den Restmüll erfolgen 
darf. 

Daher sind Verbraucher gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. 
Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung die Umwelt 
oder die Gesundheit schädigen können. Verbrauchte Batterien und Akkus müssen bei 
sogenannten Recyclinghöfen bzw. Sammelstellen der GRS (Stiftung Gemeinsames 
Rücknahmesystem Batterien) abgegeben werden. 

 

 

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. 

 

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne besagt, dass die Entsorgung über den Hausmüll 
verboten ist. Enthalten  Batterien oder Akkus relevante Schwermetallanteile, sind diese 
zusätzlich mit dem entsprechenden chemischen Symbol gekennzeichnet. 

RS hat sich verpflichtet, die Vorgaben aus dem BattG zu erfüllen bzw. einzuhalten. 
Dementsprechend sind die von uns  angebotenen Batterien und Akkus bei dem 
Rücknahmesystem angemeldet. Unsere GRS-Vertragsnummer lautet 10502727 
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